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ohne Eindruck nd ırkung geblieben Sind. ID)Dazu kommt
Reihe VO  S Aufsätzen 111 en größten Sportblättern

WIEC andern Zeıtungen, denen siıch angesehene Sport-
ochriftsteller ı äahnlicher Weise außern. Speziell scheint
Man neuerdings dıe Auswüchse des Frauensports
energıisch Ton machen wollen. Und da ollten WITI
Katholiken uUNSernNn Standpunkt aufgeben, WIC uns dıe
Schrıften VO  — Monitor un Berg allen möglıchen Wen-
dungen nahelegen? ögen dem oder andern Priester

der pastoraten Stellungnahme ZUEI: euligen Körperkultur
einmal Einseitigkeiten unterlaufen SELN, UNSsere grundsdätz-
TG Einstellung all den einschlägigen Fragen hbhrauchen
Ir NLe und 1UUNET revidieren.: Von NS her MUu vıel-
mehr die ettung kommen.

ZUr Durchführung
Von ar Sudbrack DE Leutesdorf d Rh

Die praktischen Schwierigkeiten, welche der urch-
{ührung. der Frühkommunılion den Ländern deutscher
/unge gegenüberstehen, sind sehr groß. Sind SLIe UnNÜber-
steigbar ? Das ıst dtie entscheidende TAGE.

In Cc1INEIN eze ber die rühkommunı10on ®) schriebh
Bischof Robert Bürkler VO  > St Gallen:: „Die Eınführuung
und Förderung der Frühkommunion ordert VO  S en och-
würdısen Seelsorgern eue Arbeiıt un VO  H manchen as
pfer der Meınung Sıie wırd sıch nmıcht 1881 allen
Pfarreiem gleich rasch un allgemein einleben Der CIn
Schritt ach diıesem Ziel muß doch eLan werden, das
ScChulden WIL der heiligen Kırche. nter dem degen (Gottes
wırd sicher eichter gehen, qals mancher. glaubt, und
mehr TOS bereiten, als mancher ahn

Wıe 1äßt sich unter den obwaltenden Schwierigkeıitencie Frühkommunion wohl einführen ?

Das 1el
Was wird erstreht. ”
Erstrebt wird die eucharıistische Früherziehung. 1Iso

dıe Sut vorbereıtete, die sut ausgenutzte, dıe öftere nd
Vgl den Aufsatz: Neuer Kurs der eutigen Sportbewegung

Korrespondenz- Iiür kath Jugendpräsides (Düsseldor: 1927, 7/8)
Y  Dem Auf{fsatz sind die vorstehenden Kundgebungender sportlichen Ver- .
nde entnommen.

ovember 1925
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täglıche iruhe Kommunlon, nd unter ständiger
Anleıtung, WIEC dıe <ıirche wünscht nd 111

Es handelt sıch also nıcht darum, dtie äußere Kom-
mMUNLONfELET, en„Weißen Sonntag“ In dassiehente Lehbhens-
jahr hinunter T verlegen.. Erstrebht WITd:auch N1IC daß
das sieben]ährige Kınd ach der Erstkommunion selbh-
ständig weiterkommunLZLertT: Das normale; gut vorbereıtete
Kommunionkıiınd bleıbt unselbständig nd uüunerfahren; 6S
ermudet schnell ı Eıfer, iıhm keine Förderung
teıl wIird. „Vom Kınde verlangen, Was en Kräften KTr-
wachsener entspricht, Oder 1el ıhm einpflanzen wollen,
daß später keine: Nachhilfe mehr. braucht, azu bietet
das ec keinen Anlaß CC 1) Das Ziel wird MC au} einmal
erreicht: Schritt TUr Schritt muß VOrgesangen werden.
s verriete darum °alsche Funstellung, der Seel-
SOT9Er miıt der drängenden rage dieses Problem Neran-
treten woHte Wıe ührt 1an eiINer Pfarreı oder Sar
11 ner 1özese gleichsam mıt SChläg; dıe rüh-
kommunıon durch? Vielleicht empfängt zuerst. NUr C111

CINZIGES Kind (jemelinde frühzeitig die 1e1llige
Kommunilon; vielleicht geht anfänglich ur eINe CINZISC
utter auft das Verlangen der Kirche CIHN; vielleicht
Zuerst Ur e1INSeelsorger weıter Umgegend die
Praxıs durch Das ist eIN gangharer Wes Frühkommunion-
inseln en WIT eute wohl ı en deutschen Diözesen.
Die 1Ö0Zese Maiınz zählte 1926, WI1e Z WEl statistische
Erhebungen des Ordinarıiates ergaben, 259 Frühkommuni-
kanten en ‚ drei untersten Schuljahrgängen; 1927 stieg
ciese Zahl Qı679 Das ist eın großer Fortschrı 1112

Vergleıch ZUuU Vorjahr. „Die Frühkommunionbewegung
111 deutschen Landen ste nıcht qalle Zeichen
trügen, VOT GT NeCUEC, wichtigen Ktappe, VT er
Durchführung L weıten Ge_ger}de_1_1.f Die Frühkommunilon
soll ruh19g, überiest; organısch eingeführt werden.

{Die weılteren Ausführungen hıeruber schheßen WI11 411
che 11 rage kommenden Personen

> Das Erstkommunionkind.
Wır handeln VO  s der. regelrechten . Frühkommunton.

1icht on der Todesfalle DIie Kleinen sind Für en
Dr 0Se afen, Die Kiınderkommunion Rec  sbuch und

der seelsorglichen Praxı1s, Limburg ahn 1920,
Kirchliches Amtsblatt Iür die 1ÖZzese Mainz. Mitteilung über dıe

ersten Frühkommunionen VO November. 1927
> Pfarrer Heiser, Die Frühkommunion indeutschen Landen. Frank-

urter Anzelger. für die kath Geistlichkeit, NrT. und
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Empfang - des heiligéfi Altarsakramentes- leicht Zzu  DHe-
geistern; das bedarf keines Bewelses. her ehbenso HMOL=-
wendıg nd scChwer 1st C S1e ständıge in der rech  '  en NZers-
{assung ZU erhalten, mıt
ristisch ZU erziehen. Aand_efren orten S1C eucha-

DIas lcan'oniééhe echt un die Gewissenspflicht der inder.
Idıe Aufgabe ist schwier1g, Müssen wWir sie unbedingt

lösen.? Ist das normale, etwa sıeben]ährıge 1in unbe-
ing ım (Gewıissen verpflichtet, kommuniızleren ?

Can: 899, des kırchlichen Gesetzhuches bestimmt:
.„„Ale Gläubigen beiderlei Geschlechtes INUSSEN (debet), nach-
dem :ste -zu den Jahren der Unterscheidung, zu Ver-
nunftgebrauch gelangt Sind, einmal ImM ahre, wenigstens -ın
der Osterzeil, das Sakrament der Euchartistie empfangenEL  0  E111pl'angl des - heiligéfi Altarsakramentes- Jleicht zu be-  geistern; das bedarf keines Beweises. .Aber ebenso not-  wendig und schwer ist es, sie ständig in der rechten Ver-  fassung zu ‚erhalten, mit  ristisch zu erziehen.  Aand_efren Worten: s-ie/ eucha-  Das kanonische Recht und die Ge@i$sensp/lichl der Kinder.  Die Aufgabe ist schwierig, Müssen wir sie unbedingt  lösen? Ist das normale, etwa siebenj]jährige Kind unbe-  dingt im Gewissen verpflichtet, zu kommunizieren ?  Can. 859, $ 1 des kirchlichen Gesetzbuches bestimmt:  „Alle Gläubigen beiderlei Geschlechtes müssen (debet), nach-  dem :sie zu den Jahren der Unterscheidung, d. h. zum Ver-  nunftgebrauch gelangt sind, einmal im Jahre, wenigstens in  der Österzeit, das Sakrament der Eucharistie empfangen .. ..“  Welches sind _ diese Jahre? Darauf antwortet can. 88, $ 3:  „Nach Vollendung des siebenten Lebensjahres wird‘ der  Vernunftgebrauch vorausgesetzt.“ Mit anderen Worten,  das normale Kind ist spätestens mit dem vollendeten  siebenten Lebensjahr zum Empfang der Osterkommunion  im Gewissen verpflichtet. Damit stimmt das Frühkom-  muniondekret!) überein. Seine erste praktische Bestim-  mung lautet: „Das Unterscheidungsalter sowohl für die  Beichte als auch für die heilige Kommunion ist jenes,  in dem das Kind zu denken beginnt, d. h. ungefähr das  siebente Jahr, sei es darüber hinaus oder auch darunter.  Von dieser Zeit an beginnt die Verpflichtung, den beiden  Geboten der Beichte und Kommunion Genüge zu tun.“  Tatsächlich ist. auch im genannten Alter der ver-  langte Vernunfigebrauch da, Ausnahmen selbstverständ-  lich abgerechnet. Wir sehen nämlich jeden Tag, wie das  Kind dieses Alters sehr wohl zwischen Gut und Böse.unter-  scheidet. Mit dem sechsten Jahr wird es schulpflichtig,  nach Vollendung des siebenten Jahres spricht ihm das  Bürgerliche‘ Gesetzbuch eine beschränkte Geschäftsfähig-  keit zu. „Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr  Vvollendet hat, ist nach Maßgabe der $$ 107—113 in der  Geschäftsfähigkeit beschränkt.“?) Vom vollendeten sieben-  ten Lebensjahr an ist es den allgemeinen Kirchengesetzen  der Abstinenz, der Sonntags- und Festtagsheiligung, der  Osterbeichte®) unterworfen. Warum sollte darum ein  normales Kind _dieses Alters nicht auch kommunion-  fähig und korhmunionfilicht_ig sein ? Dem heiligen Opfer .  !). Quam singulari, 8. August 1910.  38  0  3) Can. 1252, 8-1; can. 1248; can, 906.  19  „Theol.-prakt Quartalschrift“. II. 19?8.elches SINd- diese Jahre? Darauf antwortet Call: 58, $ 5
„Nach Vollendung des siebenten Lebensjahres: wird der
Vernunftgehbrauch  vorausgesetzt. “ Mıt qanderen Worten,
das normale In ist spätestens m1t em vollendeten
siebenten Lebensjahr ZUIN LEmpfang der Osterkommunion
ım (1ewIssen verpflichtet. Damıt stimmt das Fruhkom-
munı0ndekret*) UDeETEI. Seine erste praktısche Bestim-
> autet „Das Unterscheidungsalter sowohl fur die
eiıchte als auch Iür dıe heiılıge Kommunion ıst jenes,
In dem das <ind zu denken begınnt, ungelähr das
siehente Jahr. SE1 darüber hinaus oder auch darunter.
on cdıeser Zeıt 4AaN begınn dıie Verpflichtung, den Deıden
(eboten der Beichte und Kommunıion Genüge Zu tun

Jatsächlich ISt auch 1m genannten er der ver-
langte Vernunftgebrauch da Ausnahmen selhbstverständ-
lıch abgerechnet. Wır sehen nämhch jeden J ag, wWwW1e das
1n dieses Alters sehr ohl zwıschen (zut und EBöse.unter-
scheidet.‘ Mit dem sechsten anr WITd: schulpflichtig,
nach Vollendung des siehenten Jahres spricht ıhm das
Bürgerliche (zesetzhuch elne beschränkte Geschättsfähig-
keıit AI Minderjähriger, der (das siehente Lebensjahr
vollendet hat, st nach Vaßgabe der SS IO4 ın der
Geschäftsfähigkeit beschränkt.“ ?) Vom vVvollendetien siehen-
ten Lebens]jahr an .ıst CS den allgemeınen Kirchengesetzen
der Abstinenz, der Sonntags- und Festtagsheiligung, der
Usterhbeichte?) unterworifen. Warum sollte darum ein
normales Kıind dieses Alters nıcht auch kommunıon-
ählg un kori1munion‘pflicht_i»g se1n.? Dem heıligen Opfer

uam singulari, August 1910

an 1252, I Can 1248; all 906
„L1heol.-prakt Quartalschrift“, IL 19?8.



muß - berwohnen:Warum sollte der- Teilnahme
Opfermahl, der Vollendung.desOpfers, ausgeschlossen

werden “
a1t .dıeses. er aber..auch ur dtiedeutschredenden

daßLänder “ Die oft vorgehbrachte Unterscheidung, '
zwıschen en Kiındern: des nördlichen. odermıiıttleren

Itahens un den Kındern desRheinlandes (bezw des
deutschen ‚Sprachgehietes) -eln„erheblicher Unterschied
SCH, hat keine Stütze weder Kodex och1m Früh-
omMmMuUunNlLONdekret. Das DekrTet hat Al} die Kınder. VON
Rouen un traßburg ebenso_gedacht:W1€ alr cdieKınder

Venedig un KHom%) IPP und klarsagt Kardinal
Bertr VOR Breslau „Die KinderUNSCICL \ (Gemeinden
tehen an Verständnis und Bildungnicht zurück hınter
en Kindernı ı14 talıenndHolland-€ Inäahnlicher Weise
schreıhbt Kardınal Schulte VORKöln: „Daskıirchliche Gebot
des Kommunionempfanges: beginnt en Chrısten Za VCE-
pfhchten beım 1HF}des rattonits,derauch ach
JNEH Überzeugung vVvon den deutschen Kinderndurch-
schnitthch zwıschen und: "Jahren erreicht . wırd.
Ausführhch spricht. sich Bischof Josef Damtan Schmitt

Fulda aqalso aus Nach Bekanntgabe des ekretes
Pıus’ wurden anfangs VONL Geistlhichennd Laien ernste
Bedenken geäußert. Man meınte, die Kınder 111

Gegendenkönnten frühen Jahren nicht Jeicht und
allgemein ZU.hinreichenden Verständnis.und andächti-
ScCNh Empfang- der eiıligen. Kommunion geführt werden.
Darum habe ich 1}TE 1911 111} UÜbereinkommen. miıt
den übrıgen deutschen Bıschöfen die feierliche ınd ge-
1E 11SAaMe Erstkommunıion zunächst 21r dıe Kınder
1111 elften Lebensjahre: vorgeschrieben. Ahbher schon 1111

Tolgenden Jahre 1912 überzeugte. h1al: sich, daß uUuNSeTE
ınder schon mi1t dem zehnten ahre, noch früher,
die VON der ırche ZUEmpfang der ‚eiılıgen Kom-
IHUR1ON geforderte (Gzeistes-=: un Herzensverfassung: he-
sıtzen oder doch leicht erlangen können. o} wurde denn
bestimmt, daß allgemeınen. die zehnjährıgen Kinder
ZUT feierlichen heiligen Kommunıon ZUführen Diese
Verordnung 4US em Jahre 19192 wurde jedochausdrück-
Lch qals e1iINe vorläufige bezeichnet, und WUrde zugleich
hbemerkt, daß einzelne Kinder schon: zarterem SI

afen, Kinderkommunion,
Fastenhirtenbrief 1925
< Olner Seelsorgsblätter, Die A ölner Diözesansynode und die Kritik

al ihrem Dekret über die Erstkommunion, Jahrgang: 1923, BAl
ırtenbrief über die Erstkommunion der Kinder, Okt 1927
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Kommunion Zuzulassen WE dıe VOLL der Kı
verlangten Bedingungen erfullt SsSe1icCh Mittierweiıle sınd
I5 Jahre dahingegangen:. Zeıt ” Idienötıgen.
Krfahrungen sammeln.Miıt Freude und TOS konnten.
WIL teststellen. daß ı allgemeinen dıe Kınder des zweiten
oder OCn des drıttenSchuljahres dıe VO  w derKırche ZUM

Fmpfangderheiligen Kommunion verlangten Bedingun
ohne besondere-Schwlierigkeiten erfüllen können .

estuüuhleichmıch 91Ss Bischof(, en vielleicht bald VOTL
dem Rıchterstuhle desgöttlıchen Kinderfreundesstrenge
Rechenschaft erwartet, verpflichtet, auf CAie VO Krfül
Jung des SO wıichtigen göttlıchen undkırchlichen/zebotes

dringen (vgl Call. 356: un Ags er.für9 KEırs
kommurJaon.weıter herahbzusetzen.“Dasnormale. Kınd ist
demgemäß auch deutschen. Sprachgebiet spätes‚tens
miıt dem vollendeten siebenten Lebensjahr ach demall
SCMEINEN Kirchengesetz osterpflichtie. -

Daentsteht. un die Frage: Decken sıch vielleicht
Osterpflicht nvollendetes: sıiebentes- Lebensjähr daß
V.OT demgenannten Termiın kein Kınd Empfang der
Osterkommunion (GGewissen verpflichtet ISE %* Durchaus:
N1C Frühreife Kınder können,ECZW. sScChon A7OT-
dem. vollendeten sıiehenten Jahr wenigstens erOster-
pfhicht Genüge eisten. So nach Entscheidung der
[ nterpretationskommission des kirchlichen ((esetzbuches Man
hatte. ‚angefragt: „Sind diejenıgen inder, welchedas
sıehente‘ Lebensjahr och N1IC vollendet, bereits Her
den Jahren der Unterscheidung Oder. des Vernunft-
gebrauches gelangt unauf Grund dessen ZErstkom-

schon zugelassen SiNd.. dem Doppelgebot unter-
worfen, wenlgstens. einmal ı Jahre beichten un
mal re wen1gstens. der Osterzeıt kommunt-
zieren 7“ Der Kommissionsvorsitzende. Eminenz Kardınal H

Gasparrı bejahte dıierage ]Jer (Girund hegt uch
offen da Denn ©  an stellt ZWar fest „Den reinkırch-
ıchen eDotien sSind nıcht unterworfen . ‚diejenigen,
welche den Vernunftgebrauch erreicht, das <siebente
Lebensjahr-ber noch N1ICvollendet haben  ”  9 Tügt ber
hinzu: ,Mu enn ecausdrücklıich (eXxpresse)
eLwas anderes vorgeschrıeben SEeIN:. Nun siecht aberS
899, (Pflicht der Osterkommunılon) nd 906 (Pfhicht.

‚Alleder Jährlichen Beicht) ausdrücklich (expresse) VOTL:

Gläubigen heıderleı Geschlechtes MUSSECN, nachdem S1e
den Jahren der Unterscheidung, des Vernunftgebrauches
gelangt Sind (postquam ad ALLIL disecretion1s, ıd est ad
ratıonıs 1SUM1 ‘pervenernt);einmal 111} ahre,‚wenigstens
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111 del OsterZEeIL, dqs 5Sakrament der Ekucharıstlie CM PD-
acC  aMLangen Hiezu bemerkt Kardinal: Schulte

dieser Entscheidung Cannn cdie Ansıcht nıcht mehr Velr-
Lreten werden., daß qAie RBeicht- nd Osterkommunion-
pfhcht überhaupt nıcht ZUEC solange das 1n noch
nıcht s1ıehen Te alt 1St } Dieselhe Ansıcht verteidigte
schon Kardtınal Gennart, GEH Sew1ß zuständıger qrer
des Frühkommuniondekretes, der das Dekret Auftrag
aps Piıus ausgearbeıtet Ha auch quf wesent-
hch aqandere Gründe estutzt: „Es besteht CL Gebot, und
ZWar CIM streng verpflichtendes ©  O dıie Kınder sogleich

ZUnach erlangtem Vernunitgebrauch kommuTHZ
lassen.

Rom drängt au} dtie Durchführung (des (‚esetzes
önnte -aher nıcht denken, as Gesetz FST; ZW al

da alleın Rom schweigt, KRom hesteht q1so N1C quftf der
Durchführung.

Das Gegenteil ist der all ])as Frühkommuntiondekre
mußte jährlich Z OsteriiıchenZeit dem L11 der Landes-
sprache vorgelesen werden. „Den einzelnen Bischöfen“%

sagt das Dekret, ;30hat er (der Papst) en. Auftrag gegehen
(mandavıt), cheses (Gesetz aicht A den Pfarrern nd em
Klerus, sondern auch em olk ZIULE Kenntnis hbringen,
em jJährlich 111 der Landessprache, vorzulesen ISE
Auch e Neuausgabe des Rıtuale OMANUM : 1929)?)
chärft dıe Verkündigung de1 kanonıschen Österpflicht
Ee1IN dıe mıt en Jahren der Unterscheidung begımnt
„Der Piarrer U orge Lragen daß oder qandere
rediger 111 der FKFastenzeit 111 zweckmäßiger Weise dem
Volke dıe Kanones 906 nd S59 des kırchlichen
Gesetzhbuches erklären nämliıch He Gläubigen beıderleı
Geschlechtes sınd gehalten, nachdem S1C en Jahren
der Unterscheidung, Z Vernunitgebrauch gelangt
SInd, alle ıhre Sunden wenigstens einmal Tre qui-
rıchtie eichten; S1E MUSSECNHN einmal 1111 TrTe g_
stens 11 der Osterzeıit das Sakrament der Eucharistie

6 CCempfangen
Wortlaut der Entscheidung VO Jänner 1918
KÖölner Seelsorgsblätter, Oktober 1923, 113 aselbDs findet

siıch auch der lateinische ext der angeführten Entscheidung.
97 ber das er der Erstkommunikanten, Kommentar ZzuU Dekret

Quam singuları VON Kasımir Kardınal eNNATL. Autorisierte Übersetzung
VO  a} an eOTI Rabl, Konstanz 1925,

ase
Tıtulus I apu BB



Noch mehr, dıie Bischöfe USSEeN (debebunt)- „alle
fünf re 11 ihrem Bericht über die Angelegenheıt ıhrer
Ihıözesen dem Heıligen Stuhl bher cA1e Beobachtung dieses

/ des “RömıschenDekretes Mitteilung machen“. Nr
Diözesan-Fragebogens Oormula servanda) rag ausdruüuck-
lhich A 4St semäß- CAanN, 854 cıe nötige Freiheit der Elltern
und Beichtväter gewahrt, denen das Jrteil über dıe IN
reichende Vorbereitung der Kınder für die Erstkom-

ZUsSten vernachlässigen dıe Eiltern auch ihre
PfThcht nıcht (die Kinder Z Erühkommunion führen);
haben sich andere Mißbräuche eingeSchlichen ??) Rom
Deste 9a10 auft der Durchführung der rüuühen ınder-
kommunilon.

Die Ojftkommunton der Kınder
AHeın WITL och CAIHE H CArI weıltel sehen

Nach en römischen Bestimmungen S11 sıch unmıttelbar
AI dıie Erstkommunion he 1äufige nd täglıche ınder-
kommunlon anschließen, selhstverständlich unter Wah-
rung der reıhel .der kleinen Kommunikanten.

(1anz klar sagt_ CAHAnN S63 „Die Gläubigen sollen CE1I-
muntert werden, daß S1E häulig, auch täglıch das eucha-
ristische rot genießen, entsprechend en Normen der
Dekrete, dıe der postolische Stuhl gegehben hat Wer
der hetiligen Messe betwohnt, sgl NnIC HUrgeistiger-, sondern
auch sakramentalerweise dtie heilige Eucharisltte empfangen,
VDVENN recht vorbereitelt ıst Lu en Gläubigen gehören
nıcht LUr dıie Eirwachsenen, sondern auch die < Jleinen.
Ausdrücklich wıird. uch Frühkommuniondekret be-
mer. „Diejenigen, denen die orge für dıe Kiıinder ob-
hegt, mıt em 1lfter darauft bedacht SCIH; daß
die eiınen nach der Erstkommunıion entsprechend dem
unsche esu ArıSE1 und Mutter der ırche
Öfters und womöglıch täglıch eılıgen Tische hinzu-
Lreten, un daß S16 1€eSs mıt der ihrem er zukommenden
Andacht tun

DIie ırche 111nd wünscht also, daß der eucharistische
Heiland ı111 das Lehen des Cindes eintritt, sohald das Kınd

denken begınnt, daß VON da al oft, womöglıch
täglıch bıs ZUT Todesstunde mıt dem Menschenkind durchs
Leben geht.

Frühkommuniondekret
AA 1918, p 4A87



Drte offiztelle S7ell des Adeutsehen Eptskopate
Bei der klaren un entschiedenen Stellung Roms

kann die offiz.elle Stellungnahme des deutschen F.pisko-
ates. nıcht zweiıfelhaft

on der SEMEINSAME HirtendbriefderFuldaer Bischofs-
konferenz. 0M Dezember 1910 brachte daspäpstliche
Fruhkommuniondekret ı deutscher Übersetzung.unhe-
merkte VOTAauUs „Der oberste Hırt der ırcheDE offzzzelle Stell ng des deutschen Eplskopate  _ Bei_der klaren- und "entschiedenen Stellung Roms  kann die offizielle Stellungnahme des deutschen Ep15ko-  pates nicht zweifelhaft sein.  :  Schon der gemeinsame H uienbnef der Fuldaerchhofs-  Z  Lonferenz vom 13. Dezember 1910 brachte das päpstliche  Frühkommuniondekret in deutscher Übersetzung und be-  merkte _ im voraus:  „Der. oberste. Hirt. der - Kirche .......  _befiehlt, auch die jungen Christen so bald als- moghch  durch das eucharistische Mahl in _ die innigste Lebens-  _ gemeinschaft mit Jesus Christus einzuführen. Er hält es  nicht für richtig, damit zu warten, bis die erwache_nden  _ Leidenschaften und_ ungeordneten Gewohnheiten zwischen  Jesus Christus und die Kindesseele sich drangen “ Allein  die praktischen Schwierigkeiten waren zu groß, um den  papsthchen Erlaß schon 1910 in seiner vollen Tragweite  _Zzu verwirklichen. Darum haben „in den Ländern deutscher  Zunge die Bischöfe mit Rücksicht auf La1enkre15e, bei  welchen das Erstkommuniondekret Pius X. ‚eine gewisse  - Aufregung hervorgerufen hatte, den Termin nur um ein  _oder zwei Jahre heruntergesetzt, so daß jetzt die Kinder  mit elf, zehn oder neun Jahren das Brot der Engel emp-  fangen. Durch diese Verordnungen wollten aber die  Bischöfe erstens eine bindende Norm geben nur für.die  öffentliche und gememsame‚ nicht aber für die private  Erstkommunion; zweitens eine Inter1m%maßrmel treffen,  die So lange dauern soll, bis durch entsprechende Volks-  ‚aufklärung der Weg zur vollen. Durchfuhrung des k1rch-  ichen Gesetzes geebnet wäre.‘1) .  In der Tat, kommt der bloß- uberle1tende Charakter  der späten feierlichen Erstkommunion in den offiziellen  bischöflichen Erklärungen wiederholt zur Sprache. Die  Fuldaer Bischofskonferenz vom Jahre 1923?) unterscheidet  scharf zwischen der , fe1erhchen Erstkommunion“, die- im  vierten ©oder fünften- Schu11ahr stattfindet, und der „pri-  vaten Erstkommunion“, die sich. nach den Bestnnmungen  N  i  des allgemeinen Kirchenrechtes zu richten habe. „Die  Ä  /  Pfarrer_sollen erneut und des öftern eindringlich und  X  warmherzig daraüf hinweisen, daß alle Kinder, die nach  dem Urteil des Beichtvaters die in den päpstlichen De-  kreten geforderte Reife besitzen, schon früher (d. h. vor  dem Ende des vierten Schuljahres) auf Wunsch der Eltern  zum, pr1vaten Empfang der heiligen Kommumon Gefuhrt  ayı P Michael Gatterer S IS Kmderseelsorge, Innsbruck 1924 S 58  2) L1mburger Amtsblatt 28 .Ianua1 1924  -_ befiehlt, auch die jJUuhgenN Christen bhald qals möglich
durch das eucharistische Mahl dıie innıgste Lebens-
gemeinschaft. mit Jesus Christus eiınzuführen. ET hält
nicht für richtig, damıt warten;. bis die erwachenden
Leidenschaften unungeordneten Gewohnheiten zwiıischen
Jesus Christus un dıe Kındesseele siıch drängen. AHeın
die praktischen Schwierigkeiten STOß, ULden

_ päpstlichen KErlaß schon 1910 sei1iner vollen Tragweite
verwıirkhehen. Darum naben ‚„ J1 en Ländern deutscher

Zunge die Bischöfe miıt Rücksicht qauf Laienkreise, hel
welchen das Erstkommuniondekret: Pıus e1Ne gewlsse- Aufregung hervorgerufen. a  7den Termin.NUTL E111
oder Jahre heruntergesetzt, daß jetzt e KXıinder
miıt eif, Zzenn. Oder HeCULN Jahren das rot derEngel CH1LD-
fangen. urc diese Verordnungen wollten hbher die
Bischöfe erstens bindendeNorm. geben. für die
öffenthlche und gemeınsame, nıcht aher für die privateErstkommunion; zweiıitens CI Interimsmaßregel trefifen,
che Jange dauern soll, hıs durch entsprechende olks-

aufklärung der Weg ZUTF vollenDurchführung des kırch-
iıchen: Gesetzes geehnet WAaTe., “1)

In der Tat: omMm der Dloß überleitende Charakter
der späten fejıerlichen Erstkommunion den offizıelen
bischöflichen Erklärungen wiederholt. ZUT® rache. Die
Fuldaer Bischofskonferenz DOM Te19923 unterscheidet
scharf zwıschen der ,‚.feierliıchen Erstkommunion“ dıie
vierten oder üunften Schuljahr stattfindet,;uncder ‚„ TL
vaten Erstkommunion“ die siıchach den Bestimmungen

D
des allgemeinen Kirchenrechtes "rıchten. habe „Die
Pfarrer sollen erneut un des öftern‘ eindringlichund
warmherzig darauf hınweilsen, daß alle a  Kinder, die nach
dem Urteil des Beichtvaters die den päpstlichen {JDe-
kreten geforderte Reife besitzen. -sschon Irüher- (d; ÖTr
dem nde desvierten Schuljahres) auftf Wunsch derEltern
ZU prıvaten Empfang der heiligen.Kommuniongeführt

ichael Alterer RS 'Kinderseelsorge, Innsbruck 1924,
Limburger Amtsblatt Januar 1924



Bıs| 199werden Fulda skonfer
1at folgenden Beschluß gefa „Die Bischöfe der Fulda
Bischofskonferenz. empfehlen en Pfarrern cdıie uUurc
(ührung der päpstlichenBestimmung ber dıe PIL ate
Frühkommunion derKınder6C 1

_Ähnlich spricht sich die bayerische Bischofskonferen
701 Jahre 19926 AaUus,.„ Aufder Konferenz der bayer
schen - Bischöfe Freising wurde .bestimmt,daßal
Endziel des viertenJahres der Volksschule(Grund
schule). setzen ist.die ‚gründliche Vorbereitung
würdigen. Empfangder heiligen Kommunilon:. Unb
schadet der päpstlichen. BestimmungenüberFrühko
IH1UDNLON verordnen deshalb; daß1U TdieKommuni
der inder Abschluß des vıertenSchuljahres
SemMeInNnSame feierliche Kinderkommunion der Form de
bisherigen‘ Erstkommunionfeier gehaltenwerden darftf In
iIrüheren:der späteren Schulklassen ist.CHIGC solche außere
Schulfeliernicht zulässig.€6, 2) Die interimistische Verlegung
der „feierlichen‘ Kinderkommunion“ „oder _ sogenannten
„teierhchen:Erstkommunion“ C111 späteresergeschah
übrigens L ausdrücklicher Billigung Koms.®)

Die Praxis der privatenFrühkommunitonist en
einzelnen.Diözesenverschieden."Feıls wird dieäußeree1€e
verboten, eıuls gestattet, teıls verlangt, teils können die
Dechanten auft BıttenErlaubnisgeben.Selbstverständlic

Katholikenun Priester sich dieW.eisungen
ihres. Diözesanbischofs halten

DeutlichtIrıtt auchder. ‘Unterschied zwıischen. de
„feierlichen Kinderkommunion un derNO kanon
schen.Rechtgeforderten Frühkommunion“ auft Diözesan
synoden ndı bischöflichen Erlässen hervor. Wır greifen
CINISEVerordnungen heraus.Bischof Rudolf Bornewasse
VOonNn“Lrier hbestimmte WIe folg ?) „Ich verordne, daß 11

Zuküunft:Zfeierlichen ersten heiligen.Kommuniondie
Kinder angenommenwerden die HIıs ZUuU Oktober

hHıs November) des hbetreffenden Jahresdas
zehnte Jahr vollendethaben,ashe1normalem Verlau
des Schulbesuch miıt dem ndeder Grundschule oder
des viertenSchul ahres zusammenfällt Ich brauch
nıcht..hinzuzufügen, daß Schreibensich.aufdie
feierliche:Er tkommunion ach VOorausgegang eC1lLIH

IUnio Apostolica, 1927
Würzbüurger.‘Diözesan-Blatt, ; November 1926
Kardinal Bertram,Fastenhirtenbrief 1925:; Kardinal Schu

Kölner Diözesansynode und die Kritik, $ A
KirchlicherAmtsanzeiger für die OZeseTrier, NOv 1992
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Sehenden, SEMEINSAMEN Kommunionunterricht ezıeht,
und daß dahbeı dıie Bestimmungen der eiılıgen Kıirche ber
cdıie Eıinzel- oder Privatkommunion bestehen bleiben. Es
darti den Eltern, die wünschen. nıcht verwehrt werden,
ihre Kınder schon der Zulassung fejerlichen
SOCMEINSAMEN heiligen KXommunlon einzeln un privat ZUH1
Tisch des Herrn führen, dıie on em päpstlichen
Dekret geforderten Bedingungen rfüllt SINd.“ Bischo/
0SE Damıian Schmuitt ON Fulda SCHNHreı ‚Ich VE -
ordne, daß künftig hıs qauft weıteres die feijerliche ATSL-
kommunion Al nde des drıtten (nicht des vierten
W.en soll
Schuhahres, aIsO etwa neunten Lebens]jahr empfangen

ucnNn dıese Bestimmung kann EINE

vorläufige Dabeı hleibt dıe Verpflichtung estehen,;
diejenigen Aınder, che schon IN Irüherem Alter das nötıge
Verständnis besıtzen, mıt EeINeEeTr l1ıhrem er ent-
sprechenden Nndac en eıh des Herrn empfangen,
prıvatım ZUHT. eiligen Kommunion führen.‘ K,DensoO
deutheh spricht uch Kardınal Bertram COA unter-
chätze nıcht cdıie Hındernisse } Vorurteıule, dıe der
Ausführung des Kirchengesetzes ber die Iruüuhe rst-
kommunıon entgegenstanden. uch kennt iıhr dıe Gründe.,
dıe CLE Bıschöfe hatten, langsam LE12: bedächtig Dr
handeln eım UÜbergang CLHEL althergebrachten und
eingewurzelten Praxiıis DA hbesseren Ubung. och ist eS
Pflicht. die Eiltern ON HNECUEM ZU mahnen. 1ımmMer
3C HEeIN und ST -‚eindringlicher Erfuültt
Hesser Pflhlicht > CHFe Kinder. Es ıst Ta Tesu
Kinsetzung- der Kirche, daß die Kınder OL en
Eiltern ZUT heiliıgen Kommunion sgeführt . werden sollen,
sobald der Gebrauch der ernun rwacht ist Ist
diıeser Zeıtpunkt da dann hat das ind C113} Recht auf
die heilige Kommunıion Keın ater un keıine Mutter,
überhaupt nıemMand kann heses ec hbeschränken Das
Kınd darf un soJl SCLINEN Heiland 111585 Herz aquinehmen
1171 iruüuhen kındliıchen, unschuldigen Alter, LUn ann OIl
da An mehr durch regelmäßige, häufge Kom-
HLUNION 111111} verständnısvoller ZUIN Tische des Herrn

gehen. Welches Alter als Kesel anzusehen Ist, hat die
Verwalterin der Sakramente ZU bestimmen, das ist dıe
Kirche. Um der 11IKUr der Eınzelnen vorzubeugen, nennt
die Kıirche das Alter on sıiehen Jahren oder etwas später
urchweg enügend. Danach soll die Praxıs gewissenhafterEiltern sıch rıchten. Das kann ertullt werden der S

Hırtenbrie Oktober O0
Fastenhirtenbrief Te
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(3enannten prıvaten Kommun1l0on, mag auch anderen
(ıirunden dıie ung der feierliıchen SEMEINSAMEN KoOom-

1111 Eınvernehmen mıt dem Heiligen Vater durch-
Ac erst. 1111 Alter ÖN Jahren stattfinden. Es ist
unvernunitiıg, länger ZUu warten, denn che ınder LNSEeTEI
‘semelınden stehen an Verständnis und Bıldung naicht
Zuruck hinter den Kındern 1112 talıen nd Holländ Wenn
ULE che Eiltern Lreuer miıthelfen nd ihre alten Vorurteile
endheh aufgeben wollten 1eviel geht verloren 4an Kındes-
ıgend  NN  m  n und Kindesglück, dıe Suüunde 11S eTrz iIrüuher
einzieht als der Heiland-:

Einen entscheiıdenden Schrıitt der Durchführung
der Frühkommunıion hat 111 etzter el der gesamte
Schweizer E, ptskopat getan. Wır heben CIN1GE charakte-
mstische atLze der Anordnung Nervor:X „.Hält der A
techet dıe Kınder, SC1C11 qalle oder einzeln, dem
Alirchenrecht verlangten und aqals qusreichend erklärten
vVlaße Tür Beıcht und Kommunılon qls genügen VOI=-
Dereıtet S ermöglıche I: ıhnen da S1Ie mıllLerweille WEN19-
Stens das sıehente Altersjahr erreicht haben und als Z F
xebrauch der ernun gelangt praäsumiert werden können,
den Pmpfang der Sakramente, SC AIl Schluß der ersten
oder nach Begınn der zweıten Tasse Von cheser.
Vorbereitung gebe der Seelsorger en Eiltern der betref-
tenden ınder KenntnIis un stelle iıhnen anheiım, die-
selben miıt sıch prıvatım ZUT®F ersten heiıligen Kommunilon

[ühren, Se1 einzeln belıebıgen agen Oder Cr
maßen SEMEINSAM 2881 VO i1hm empfohlenen J age,
und I die ViAaGdChHhen NIC A weıßen Kleıidern. Iıe
Kitern, namentlıch dıe Muütter mogen ermahnt werden,
dıe ınder ON Zartester Jugend A rel1g1Öös belehren
1ın ZU- erzıehen, amı das der ırche vorgezeichnete
Ziel möglichst vollkommen erreicht- un che Arbeıt der
Katecheten erleichtert werde. Für solche rmahnungen
und Delehrungen uriten orträge Müttervereinen he-
sonders geeignet S auDen Elltern, träfen heı e1INEeEN.
Kinde die nötigen Bedingungen ausnahmswelse schon
eım Euintritt 111 cdie erste Klasse ZU, namentlıich,
w schon heinahe siehben TE alt ISt, S kann dem
Pfarrer vorgeführt nd ach SCIHNETIN Befunde schon
ZUT. prıvaten heiligen Kommunıion zugelassen oder och
zurückgestellt werden. Solche Fälle werden nd sollen
aber begründete Ausnahmen hbleiben.«“

Rezeß 1SCNOIS Bürkler VOIN November 1925 o
Jüngst D Bereitet den Weg des Herrn, Missionshaus Bethlehem,
iImmensee,



I)ie F hkommu mıt 1n hen S ach
e h 1111 Anma

Durchführung des Frühkommuniondekretes de {hO-
lischenW.elt

In den meısten Ländern 1istdie Frühko N1ON
durchgeführt.So Holland,. Italien, Spanien vielfach
111 Frankreich,Eng nd, Jugoslawien, E:0OICH;: Brasılien,. 111}

enVereinigtenStaatenNordamerikas.*!) Auf der Schwei-
LEr Bischofskonferenz(1925)erklärtenCINISEOberhirten.
‚.die Frühkommunion: der KinderSseiI ıhrenDiözesen

;ekommenohne nennenswerte Schwierigkeiten 111 Ubun
PE diepriıvate. Kommunional Endede erst un
dıie SEMEINSAME) öffentlicheKommunion anıEnde der
zweıten Klasse  e

Ergebnı
Wie Papst- Piıus- Frühkommuniondekret.De-

merkt, geht das Geboter Kinder-Osterkommunion Hıs
auft Anordnung:des viertenallgemeir Laterankonzils

121 zurück.KTades angeführten und uchJjetzi
noch geltenden Jlateranensischen Dekretes sınd die Gläubi-
genverpflichtet, wenigstenseinmal ı Jahre eichter
un kommunizieren, -sohbald.Sie die Unterscheidungs-
jahre erreicht haben.“ Kinder : und Eltern sindalso he-
rechtigt, N der rechten- WeiseMdtie Frühkommunion vAR
bitten. Es eın Unrecht, abzuweisen

Dıe Eltern:.
IIie berufeneneucharistischen Erzieher des Kindes ı1}

der Famiuilie sSınd dieEltern Wırreden. Tolgendenhauptsächlich Von der Mutter,da dıie Mutter die Haupt-erzıieherın des Kindes1st Dochgıltdas Sagende 113

entsprechender:FKorm uch VO Vater

Die kirchenrechtlicheStellung der Eliern.. -
DieEltern sındfür en frühen KommunionempfangiıhrerKinderverantwortlich.
Can 894, erklärt: „Das Urtei berdıiegen eNd:‘

Vorbereitung. der Kinder. auf dieErstkommunton soll dem
Beichtvater.und den Hern oder. den tellvertreternde:

..‚‘1) alterer, Kinderseelsorge, . {t- ırıch.Heiser, Die Früh
kommunion der Kinder, Auflage, 1927 louet, SOanctification
des Enfants; Tourcoing 1925,

Bischof Bürkler, eze November1925



&d‚ern zustehen.‘ cı In S1CSeLZ
ihrer Erzieherpi ichten das Frü ko

ırıondekret.bemerkt Berufun auftf den Römische
OE  Ak e Z

P A
Katechismu Enwelchemer denKindern d Leiligel
“ eheimnNISsSe reichensind,. kannn niemand besser fest
;fellen, alsder alter nd der chtvater. Ihre Aufgab

nämlich,cdie Kleinen beobachten un test
zustellen, obS1eeinigermaßen Verständnis ndGeschm
i dieses- wunderbareSakramenthesitzen.“Eltern un
eichtvater- stehtalso_dasentscheidende €l Sar

P Die ausschlaggebende Stellung wIird ber dem Beicht-
vater; zukommen MUSSeN, we1ıl.- „derVerwalter.der
sakramente ist uner ZU SOrgen hat, daß diese Nnur
richtig Disponierten gespendet erden‘“.&)

Der Pfarreristdabei 1n keiner.- Weıise ausgeschalt
ımM Gegenteil hat VONAmtsWESCIE ZUuU SOTSCNH, daß Nl}
vecht Vorbereitete dıe heıli Kommunion empfangen
L3  en CINISEC leine seınen_ Verdacht,. daß iıhnen AIl
lem nötigenWissen:oder der Herzens&iqufeyeii;un_ä. SC
DreHes kann sichdurch Prüfung In klugerWaeise En
G(ewißhelt verschaffen,®)-ANein: dürfte: N1CSICH1U
Ca stuützen, C  S cdie Erstkommunion der Kileine
allgemeın nerPrülans. unterwerfen, Sdaß tat

8 dem Pfarrer -sächlich qHe Eltern gEZWUNSCHKinder. VOLem Empfang - Erstkommunion VOL
Iühren. „Die Eltern dürfen, streng g  mM  ’as Kınd
Eı iırgend Ner Kommuniongelegenheit 1führen un irgend
A4DEeN _ Spender-des Sakramentes (auch außerhalb der
Pfarrkirche)11 Anspruch nehmen. °). Darum ermahnt
xardıinal Fischer VOoONn Köln®) die Eltern seı1ıner Erzdiözese
Ihr habt euch dabel ıch habe euch:schon früher

gesagt und wıederhole nochmals nurmıt dem Beicht
vater desKındes- benehmen. Stimmt Z habt
ihr weıteres nıcht nötıg,nNıemMANd annn euch wehren
Kührt eUeTr Kind 111 aller Stille ohne Aufheben,Z  1e

nennt, 1 privater Weise ZU  — heiligen Kommunion und
tvat: all._nunmeh' euert Vereıin. mıtdem Be

häufig. Schen: \

Dasüber die Verpflichtung er Eltern
nNeinen

L) I1 aCT
Gatterer, erseelsorg
Can854,
Artur Vermeersch heologiae ]Moralis Principia Respo

Gonsilia, "Tomus H 331
Hafen,Die Kinderkommunion,
Fastenhirtenbr 912
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Vor allem aber sınd Cie KEltern 1111 (ewissen 9

pflichtet, iıhre Kleinen, wenıgstens ZALrt Osterzeıt, Z
kLmpfange der Engelsspeise anzuhalten, sobald cie Kiıinder
ZU en Jahren der Unterscheidung gelan  S  ot sind. al
nd eutliıic spricht 2088 &60 cdiese Gewissenspflicht al  S

„Dite gesetzliche Verpflichtung (obliıgatıo praecepti), die
Kommunton (einmal Jahre, wenLgstens der SierZEL
ZU empfangen, ıyelche au} den Kleinen astel, f Ällt auch.
und ZWUT hauptsächlich au} diejenigen zurück, dte Jür SLIE

SOoTge -Iragen INUSSET, auf die Elltern, Vormünder. .
Idıe Neuausgabe des Rıtuale Romanum *!) wiederholt WOoTrtL-
wörtlich uch diese Bestimmung, dıe übriıgens schon das
Frühkommuniondekret: mıt tast denselben Worten (vierte
praktische Bestimmung)' aussprach. Ja die Mitwirkuneg
der Eiltern erscheıint wichtig, daß Nr 73 des offizıellen
römiıischen Fragebogens ber en Stand der Diözesen dıe
Bıschöfe frast: - ‚ Vernachlässigen die Eiltern auch ıhre
Pflicht HIC 9(: Rom drängt qalso auch darauf, daß
sıch dıe Eltern iıhrer Gewissenspflicht der Frühkommuniıi0on
ıhrer ınder gegenuüber bewußt werden.

Sollen WIL 1er noch CI9ENS bemerken, daß auch, WAaS
dıe kiltern angeht, der Erstkommuniontag des Kiındes der
Anfang der kındlichen ftkommunıon SC1IH So T)as 1s1
das ea WI1e schon emerkt, sagt das Frühkommunilon-
dekret qusdrücklich „Diejenigen, denen dıe orge fr
dıe Kınder obliegt, HSSCIH mıt em Eıfer darauf bedach!
S  4 daß die Äleinen ach der Erstkommunton OÖfters UNG
womöglıch Läglich eiligen Tisch hinzutreten.‘

Dabeı darf sıch dıe eucharıstische Krzıehung wahr-
haftıg nıcht mıiıt dem kleinen Maß der religiösen Erkenntnisse
begnügen, dıe das Erstkommunionkın hat Im Gegentell,
„diejenigen, denen dıe orge für cd1ie ınder oblıegt, sollen
ihrer höchst ernsten Pfhecht eingedenk achten
daß die Kınder dem öffentlichen Religionsunterricht hei-
wohnen; anderenfalls sollen S16 autf andere Weiıse en

SO das Frühkommun1ion-rehgıösen Unterric ersetzen.
dekret

Die Leichtigkeit de!r reliqgiösen Früherztehung.
1n die Elltern aber uch eTähigt, dıe eucharistische

Früherziehung ıhrer Kınder ZU leiten ? Verschieden
dıe ınder al Talent nd egabung, verschlıeden ist. dıe
mgebung, 111 der S1E aufwachsen, verschiıeden sınd end-
ICN dıe relıgiösen Interessen der Elltern Jedenfalls ıst die

Tıtulus I apu 111 De COTILLILLUNL  1C pascalı
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nraktische euchartstische ziehung PINILE Aufgabe, die (1}
sıch In keiner Weise die efähigung wahrhaft chriıst-
liıchen Mutter übersteigl; ım Gegenteil, 1€ wird das ersehnte
en yieler. christHicher M ütter werden! Freilich stehen
Ajleser rkenntnıs und diesem : eag einstweılen noch erge

0381 Vorurteilen gegenüher.
achen 1Ss darum klar Was muß dıe eucha-

ristische utter ihrem Kınde beibringen nıcht Eın
vstematischeı Kommunılionunterricht inshbesondere en
SEIS; ann en Frauen aus em olk dıe keıne Fach-
ausbıldung qals Religionslehrerıin SCNOSSCH haben, nıcht
ugemutet werden Das wird auch nıcht verlangt Denn

Can 854 bestimmt Die Äınder INUSSEN „WeENLASTENS
Ate heilsnotwendigen ((eheimnLISSe entsprechend iıhrer 4 AS-
sungskraft yerstehen und entsprechend iıhrem zarten er
FOoMmM Zheiligen Eucharistie hinzutreten“. FÜr en 1 O0de8-
all wırd noch WENISECF verlangt. Da genugt © daß das
Kınd „„den Le1b GEARTSE VON der gewöhnlichen DpeIse Z
unterscheiden nd iıhn Iromm ZU verehren ‘ }) weiß.

Was wıird Isoan religıösen Kenntnissen 1 normalen
Kall VO  — Kommunionkind verlangt ” Kardinal
(jennari sagt „Die hauptsächlichsten (heilsnotwendigen)D  E  Geheimnisse des Glaubens sSiınd, z  Te qalle WISSCH, d1ie
Geheimnisse ONn dem Gott, VON der heılıgen DDrei-
altıgkeit, ONn der Menschwerdung, VO Leıden nd Tode
esu Chrıstı, un daß ott qals gerechter Rıchter dıe (iuten
CWIS Hımmel belohnt und dıe Bösen der Hölle
hestraft.. Diese Geheimnıisse muß qalso C1LI} Kınd kennen

-  ut als möglıch nicht nach Art der Theologen,
sondern ıhrem Hauptinhalt ach. el ist. zweierle1

beachten: Daß 1€eSs dem Verständnis des ındes
nahebringen soll, gut geht Man verlange aber nıcht.
daß Antworten auswendig ernt, und Man unterziehe

D)as andere istnıcht strengen FExamen. .
dieses.. daß der Unterrichtende sıch nıcht mıt 4a US-

\v_e.ndig gelernten Formeln jegnügen darft Doch kehren
WIT en Erstkommunikanten zuruck. Dıiese
außer den Hauptgeheimnissen des Glaubens uch über
dıe Eucharistie unterrichtet werden. ber dieser Hin-
SIC genugt Q5> daß S16 W15SSCH, 111 der Eucharistie SEI
der wahre eıb Jesu Chrısti, sSamt SE1INeEeN eele und SECINETI
Gottheit, WIeEe er der hiımmlıischen (ilorıe thront, E  CN-
wärtıg, Es genugt also, das Kınd ZU elehren, daß Jesus
Christus__. heiligsten Sakrament unserer ‘ Mıtte

Can. 8554,
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bleiben.und sich ULeelile als Speise schenkenwollte.
Wenn deshalb der Priester.. 111 der heilligenMesse die
Hostie‘ konsekriert,;, dann 2101 dıese auf,Brot Se1InNn

und wirdıI1 den lebendigeneıb Jesu:‘Christı verwandelt. *1 \
In äahnhlicher Weise erklärt- Altererdeneben AaNSE-
ührten Kanon. Er omMm demErgebnis: „Die

unbedingt notwendigen Kenntnisse sind SEeT1ING, daß
S1e uch ÖN schwachbegabten - Kındern, WeNnN S16 ul
nıcht schwachsinnig sınd, als Nebenwirkung el C11-

jähriger .Schulkatechese miıt Sicherheiterworben werden.‘
Selbstverständlich lassen dıe verlangten . Kenntnisse. ©411]

oder Minder Jedoch darf der Unterrichtkeine
derartige Ausdehnung.erfahren, daß das in unmöglich

er (103888 Kirchenrecht gefiorderten Zeıt dıe YTStKom
empfangenkann.

Wer konkret will, W1Iedıe Mutter. ihrem j1eb-
_ Jhing dıeeinzelnen verlangten Kenntnisse beibrıngen kann.
-_nehme: daspraktische Büchlein des Pfarrers Heiser: „ Die
Frühkommunion der Kınder“ (Verlag: Hermann Rauecel!
111Wıesbaden) AT Hand Hier findetelr CISCHNE ausgeführte

. Kommunionkatechesen für den Gehbrauchder Mutter
. KommenA ITTEunmıttelbaren‚Anleitung beim Kom-

_ munionempfangselber. S1e ist für e1INne utter, die selber
oIt nd kommunizlert,; nıchtschwer, sondern kinder-
leicht unddazu ec1Nne Quelle der süßesten Freuden... Die
utter nımmt ıhr Kınd einfach dieKirche MIGU S1E

Jäßt ihrer Seite 111 der Bank Platz nehmen, hıer
bereitet. sıch"VOT, mıtder utter seht gemeinschaft-
lich die Kommunionbank;, on dort kehrt ihrer
Seite qutf SCIHEIL atz zurück, uchunter ihrenugen

un miıt ihrer. Hılfe die Danksagung . verrichten. ist
das NIC.cie einfachsteun zugleich dıe indıyıduellste
eucharistische Erziehung, beı derdieMutterdem Kinde

as este gıbt, Was S16 hat,ıhre Lauehe Jesus Ta
ment, iıhre Frömmigkeıt, ihren pfermut, ihr Gebetsleben
Wıe fruchtbar läßt sıch -diese Erziehung: ausgestalten
Wiıe leicht ann da die Mutter ıhrem Kinde Sıehst
du, das Naschen ist ein Hauptiehler. Möchtes
du darum. nıchtdem ı1eben Heiland versprechen, el  Y
nächsten achtagen hıs Empfang der heiligen Beıicht:«
diesen Fehler abzulegen? Könntest du das ihm nıcht qauch

jeden Jag versprechen,; WE dır eın Herz
kommt? O, WIC SErNerhört dich! In äahnhcher Weilse

ber das er der Erstkommunikanten, S 25—928
2) Kinderseelsorge, 50—952; 69—72



x OöNnnte- manche‘ christliche i
Wachstumgefördert. werden.

„Meine >‚.hbesondere Mahnung und herzliche Bı 3 S

wendet-sıch Bischof 0SeDam SchmittVO  F Fulda!)
28 sSe1NeEDiözesanen. iebe katholische er
ach Wortun Beispie werden
7  arten. Seelen.eureKinder sıch. Dılden Darum pfleget
selbst denhäufigen un‚andächtigenEmpfangderheıl

Kommunion, echt gerne ZUuU Kindern
heben Heiland,. erzählt Nne O dem GIück

NnenErstkommunion, onELE TOSLT,den ch
manche andächtige Kommunıo0n den Wechselfällen des

h tliche ıutter‚ehens gehbracht hat Ihr besonders;-
wartet nıcht. bisHETKind ZAL  —; Schu kommt sondern
lehrt- früh,;sobald. dıe ersten..ortespricht,den
Name  Nn  A esu aussprechen den Heiland heben..Ne

oft mıiıt Nndie Kirche stiller. Besuchung des er
heıligsten,- ZeISt.ihm den."Pabernak der göttlic
Kinderfreund wohnt Führt Aa.11C bhald als öglıch
88i che heilige Messeund zeigt.-ıh welcher Andach

Üindernd Freude die Erwachsenenun die größeren
den hebenHeiland ıT der heiligen IHNUNLOLL empfangen
uf diese Weıise wirduch Kind das Verlangen
nach der Vereinigungmit demHeiland geweckt werden

ich dochselhst. feststellen._können,W1€e€mehrere
Kinder VO  E erst sieben Jahren, urcfrommeMütter.gut
vorbereitet; mıterbaulicher Andachtdıeheilige Kom
INUN1OR empfangen haben.“

Die eucharistischeFamilienerziehung ıst wirklicheın
Kommuntontdeal... (Fortsetzung

Psychoanalyse,ErziehungndSeelsorae
"Von Johann Steinmayr-:

Unter denMedizinern, dıie autf katholischereıtedıe
Gedanken der Psychoanalyse:lebhaft aufgegriffen. habe
und aul den verschiedensten Gebietenpraktisch SE
werten trachten,steht er Urc Schriften un
Vorträge bestbekannte Dr Rhaban Liertz ı Bad Homburg
VOrT der Höhe ohl den ersten Reihen.Daß sich : ]
w}  eInNe Forschen. ng als Ur möglıch. Freud
Q  >  chließt, also_ die HECUC;und weit radıkalere Rich-
Lung der Psychoanalyse, aghbesonders auffallendscheinen.

Hirtenbrief V OIMn Oktober 1927


